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529 523 Revidirtes Statut

der Wittwen- und Waisenkasse für die Elementarlehrer

im Regierungsbezirk Düsseldorf in Ausführung des

Gesetzes vom 24. Februar 1881.

I. Allgemeine Bestimmungen.
§. 1. Dies Statut tritt an die Stelle des revidirten

Statutes der Wittwen- und Waisenkasse für die

Elementarlehrer im Regierungsbezirk Düsseldorf vom
29. November 1871.

Z. 2. Zweck der Kasse ist die Unterstützung der

Hinterbliebenen Wittwen und Waisen verstorbener Lehrer

an öffentlichen Elementarschulen im Regierungsbezirk

Düsseldorf durch Gewährung von Pensionen.

Die Kasse hat ihr Domizil in der Stadt Düsseldorf.

Die Anstalt erstreckt sich auf sämmtliche vorhandene

und künftig zu errichtende öffentliche Elementarschul¬
lehrerstellen in den Städten und Landgemeinden des

Regierungsbezirks Düsseldorf.
II. Mitgliedschaft der Kasse.

A. 3. In den Wirkungskreis der Elementar-Schul-

lehrer-Wittwen- und Waisenkasse des Regierungsbezirks
Düsfeldorf fallen auf alle öffentliche Elementar-Lehrer-

stellen an den Vorschulen nicht staatlicher Gymnasien,

an den nicht staatlichen Realgymnasien, Progymnasien

und Realschulen zc>, sowie alle Lehrerstellen an höheren

Töchter- und Bürgerschulen, soweit letztere nicht zu den

höheren Lehranstalten, d. h. zu solchen Unterrichts'

anstalten gehören, welchen die Berechtigung zu Ent¬

lassungsprüfungen für den einjährigen freiwilligen

Militärdienst zusteht; ferner die Lehrerstellen an den

mit den Lehrerseminaren verbundenen Uebungsschulen,

sowie die technischen Lehrerstellen aller höhern und

niedern Schulanstalten, insoweit nicht die Bestimmungen !

Ausgegeben zu Düsseldorf am 12. Juni 1886.

Jahrgang 188 «.
des Z. 4 entgegenstehen.

Auf Grund besonderer Vereinbarung mit den betref¬
fenden Verwaltungsinstanzen, können die mit ander¬

weitigen öffentlichen Anstalten, Stiftungen u. s. w.

namentlich Strafanstalten, ständischen Arbeitsanstalten,

Taubstummen- und Blindeninstitnte u, f. w. verbundenen

Lehrerstellen dem Wirkungskreise der Kasse überwiese»
werden.

Auch können Elementarlehrerstellen an Privatschulen

durch besondere Vereinbarung mit Genehmigung der

Regierung und Zustimmung der Kassenkuratoreu iu die

Kasse aufgenommen werden, wenn und so lange sämmt¬

liche Kassenbeiträge, wie sie für öffentliche Elementar¬

lehrerstellen vorgeschrieben sind, von ihnen entrichtet

werden. Doch wird ausdrücklich bestimmt, daß, sobald

die Kasse Staatszuschüsse erfordert, die volle Minimal¬

pension von 250 Mark den Hinterbliebenen von solchen

Stellen nicht gezahlt wird.

H. 4. Ausgeschlossen von dem Wirkungskreis dieser

Elementarlehrer-Wittwen- und Waisenkasse sind nur die¬

jenigen von den öffentlichen Elementarlehrerstellen,

welche mit definitiv ernannten Lehrerinnen besetzt sind

oder sundationsmäßig von katholischen Geistlichen ver¬

sehen werden; ferner diejenigen, deren Inhaber durch

das von ihnen bekleidete Lehramt zum Beitritt zur

allgemeinen Wittwen-Verpflegungsanstalt berechtigt und

verpflichtet sind, sowie diejenigen, deren Inhaber als
solche unter die Vorschriften des Gesetzes vom 20. Mai

1882, betreffend die Fürsorge für die Wittwen und

Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten fallen; endlich

diejenigen Elementarlehrerstellen, welche mit kirchlichen

Stellen organisch verbunden sind, sofern letztere bestimmungs¬

mäßig mit ordiuirteu Geistlichen befetzt werden müssen.

H. 5. Die auf einer der zum Wirkungskreise der Kasse

gehörigen Lehrerstelle definitiv angestellten Lehrer sind

Mitglieder der Kasse vom Tage ihrer Ernennung durch

die zuständige Behörde ab; bei den provisorisch bestellten

Lehrern dieser Kategorie tritt dasselbe ein, sofern sie

durch ein Prüfungszeugniß zu einer Anstellung befähigt

sind und vereidigt werden.

Z. 6. Verloren wird die Mitgliedschaft durch Ver¬

setzung des Lehrers außerhalb des Regierungsbezirks

Düsseldorf und Aufnahme in die für den neuen Aufent¬

haltsort bestehende Kasse.

H 7. Legt ein Lehrer sein Amt nieder, ohne durch



körperliche oder Geisteskrankheit dazu genöthigt zu sein,

so kann ihm die Mitgliedschaft erhalten werden, so

lange er als Beitrag jährlich eine Summe entrichtet,

welche dem Gesammtbeitrage seiner bisherigen Lehrer-

stclle und der Gemeinde für diese Lehrerstelle gleichkommt.

Z. 8. Emeritirte Lehrer haben — ohne Anrechnung
des Beitrags der Gemeinde — denjenigen Theil des

Beitrags ihrer bisherigen Lehrerstelle fortzuzahlen,

welcher verhältnißmäßig auf ihr Emeritengehalt entfällt,

haben aber Anspruch auf Pension für ihre Hinterblie¬

benen gleich den übrigen Kassenmitgliedern. Emeritirte

Lehrer, welche 40 Jahre hindurch Kassenmitglieder ge¬
wesen sind, werden nach Ablauf des 40. Jahres vou

allen Beiträgen zur Kasse frei, ihre Wittwen und

Waisen behalten aber das Recht auf volle Pension.
§, 9. Emeritirten Lehrern, die weder eine Frau, noch

versorgungsberechtigte Kinder haben, steht der Austritt
aus der Kasse srei.

Ehefrauen und Kinder aus einer Ehe, welche ein

Lehrer nach seiner Emeritirnng geschlossen hat, haben
keinen Anspruch auf Pension.

H. 10. Eine rein persönliche Mitgliedschaft zur Kasse

ist außer den Fällen der W. 7 und 8 nur noch dann

zulässig, wenn sich ein durch sein Amt derselben an¬

gehöriges Mitglied bei seiner Versetzung in ein geist¬

liches oder ein höheres Schulamt die Mitgliedschaft

erhalten will. Letztere kann ihm erhalten bleiben, so

lange er als Beitrag jährlich eine Summe entrichtet,

welche dem Gesammtbeitrage seiner bisherigen Lehrer¬

stelle und der Gemeinde für diese Lehrerstelle gleich¬
kommt.

H. 11. Den Familien der ihres Amtes entsetzten

Lehrer kann der Kreisvorstand im Einvernehmen mit

den Kassenkuratoren und unter Zustimmung der König¬

lichen Regierung den Anspruch auf Pension erhalten,

wenn sie eine Summe jährlich fortentrichten, welche dem

Gesammtbeitrage der Lehrerstelle und der Gemeinde für

diese Lehrerstelle gleichkommt.

Z. 12. Rückzahlungen irgend einer Art finden, außer

bei in äöbits geleisteten Zahlungen nicht statt.

111. Einnahme der Kasse.

Einmalige Beiträge.

§. 13. Das Eintrittsgeld eines jeden Mitgliedes

beträgt seit dem 1. April 1881 24 Mark und wird

von definitiv angestellten Lehrern bei ihrer ersten An¬

stellung, von Provisorisch angestellten im Fall ihrer Ver¬
heiratung entrichtet.

Ein außerordentlicher Beitrag von 24 Mark ist zu

leisten, wenn ein Mitglied zu einer zweiten oder ferne¬

ren Ehe schreitet. Erwirbt ein Lehrer die Mitglied¬

schaft an der Kasse, ohne in seinem früheren Verhält¬

nisse als Mitglied einer andern, nach dem Gesetze vom

22. December 1869 errichteten Elementarlehrer-Wittwen-

nnd Waisenkasse ein Eintrittsgeld von 24 Mark ent¬

richtet zu haben, so hat er dies Eintrittsgeld, oder das

an 24 Mark Fehlende zur Kasse zu entrichten.

Die Kuratoren sind vorbehaltlich der Genehmigung

der Königlichen Regierung befugt, wenn besondere Ver- !

anlassuug vorliegt, die ratenweise Zahlung des Ein¬

trittsgeldes, sowie der vorbestiminten außerordentlichen

Beiträge in Terminen, jedoch längstens auf einen Zeit¬

raum von 2 Jahren vertheilt, nachzulassen.

H. 14. Ferner haben sämmtliche Mitglieder der
Lehrer-Wittwen- und Waisenkasse bei Gehaltsver¬

besserungen, welche ihnen zu Theil werden, einen ein¬

maligen Beitrag von 25°/o des Jahresbeitrages der

Verbesserung zur Kasse zu entrichten.

Dieser Beitrag ist bei jeder den Lehrern zugewendeten
dauernden Aufbesserung ihres Diensteinkommens zu

leisten, gleichgültig ob dieselbe durch Aufrücken in eine

höhere Gehaltsstufe, oder durch Versetzung, oder durch

Gewährung einer Zulage begründet ist. Auch von den,

den Lehrern aus Staatsmitteln gewährten Alterszulagen

ist die vorstehend bezeichnete Abgabe zu entrichten.

Erscheint — insbesondere bei Versetzungen — eine

Stundung des Gehaltsverbesserungsbeitrages wünschens-

werth, so kann solche nach Lage des besonderen Falles

bis auf den Zeitraum eines Jahres von der Königlichen

Regierung zugestanden werden.
R. Laufende Beiträge.

Z. 15. Für jede zum Wirkungskreis der Kasse gehörige

Lehrerstelle sind ans deni mit ihr verbundenen Dienst¬
einkommen 15 Mark jährlich in halbjährlichen Raten

am 1. April und 1. Oktober im Voraus zur Kasse zu

zahlen beziehungsweise von den Gehaltszahlungen an

den Lehrer zurückzubehalten.

In derselben Weise haben diejenigen Personen, welche

eine der Kasse angehörige Lehrerstelle nicht bekleiden

(M. 7, 8, 10 und 11) ihre Beiträge zu entrichten.

ß. 16. Die Gemeinden und sonstigen Korporationen,

Anstalten, Kassen n. s. w., welchen die Unterhaltung

einer zum Wirkungskreis der Kasse gehörigen Lehrer¬

stelle obliegt, sind verpflichtet, einen jährlichen Beitrag
von 12 Mark für jede ihrer Lehrerstellen zu der Lehrer-

Wittwen- und Waisenkasse des Bezirks zu zahlen.

Sind mehrere Gemeinden zu einem Schulverbande

vereinigt oder einer Schule zugewiesen, so ist der zu

leistende Beitrag nach Maßgabe des gesammten in den

einzelnen Gemeinden aufkommenden Betrages der Ein¬

kommen-, Klassen-, Grund- und Gebäudesteuer zu ver¬

theilen. Diese Beiträge der Gemeinden werden jährlich

am 1. April voraus zur Kasse eingezahlt.
Z. 17. Sämmtliche Einnahmen der Elementarlehrer-

Wittwen- und Waisenkasse, mit alleiniger Ausnahme

von Geschenken und von Vermächtnissen, können zur

Deckung der Ausgaben verwendet werden.

Geschenke und Vermächtnisse wachsen dem Kapitale zu,

wenn nicht der Schenkgeber ein Anderes bestimmt hat.
IV. Ausgaben der Kasse.

Wittwen- und Waisenpension.

Z. 18. Die Pension für jede zur Pension berechtigte

Lehrer-Wittwen- und Waisenfamilie beträgt jährlich
250 Mark.

Die Zahlung des Antheils der Waisen erfolgt ent¬
weder an die Mutter als gesetzliche Vormünderin der

Kinder, oder, falls die Mutter die Vormundschaft nicht
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führt, an den für dieselben bestellten Vormund.

§. 19. Der Anspruch auf die Wittwen- und Waisen¬

pension beginnt mit dem auf die Gnadenzeit folgenden

Monat. Die Pension wird in vierteljährlichen Raten

xra,snumizrg,iiäo gegen eine Quittung gezahlt, auf welcher

glaubhaft bescheinigt sein muß, daß der Empfangs¬

berechtigte noch am Leben und hinsichtlich einer Wittwe

auch, daß sie nicht wieder verheirathet ist. Fällt der

Schluß der Gnadenzeit nicht mit dem ersten eines

Kalenderquartals zusammen, so wird die ans die Zeit

vom Schluß der Gnadenzeit bis zum Quartalsersten

entfallende Pensionsrate postuuwöranäo, also am Schluß

des Kalenderquartals, in welchem die Gnadenzeit abge¬
laufen ist, gezahlt.

H. 20. Zum Bezüge der Pension sind berechtigt:

die Wittwe eines jeden Kassenmitgliedes, so lange sie

sich nicht wieder verheirathet hat, und die ehelichen

Kinder eines jeden Kassenmitgliedes bis zur Vollendung
ihres 17. Lebensjahres.

Z. 21. Sind nach dem Tode eines Mitgliedes neben

der Wittwe berechtigte Kinder nicht vorhanden, so erhält

jene die ganze Pension; sind aber außer der Wittwe

eheliche Kinder des verstorbenen Kassenmitgliedes vor¬

handen, welche das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet

haben, so wird die Pension zwischen der Wittwe und

den Kindern zur Hälfte getheilt. Hat das jüngste Kind
das 17. Lebensjahr vollendet, so fällt die den Kindern

bestimmte Hälfte der noch im Pensionsbezuge befindlichen
Wittwe zu.

Kinder eines Mitgliedes, dessen Wittwe sich wieder

verheirathet, behalten die ihnen zustehende Hälfte der
Pension. Ist keine Wittwe, sind aber Kinder des Ver¬

storbenen vorhanden, welche noch nicht das 17. Lebens¬

jahr vollendet haben, so fällt diesen Kindern die ganze
Pension nach Köpfen zu. Der Antheil derjenigen Kinder,
welche das 17. Lebensjahr überschreiten, oder vor dem

vollendeten 17. Lebensjahre sterben, wächst den übrigen zu.
Stirbt die Wittwe, ehe die Kinder das 17. Lebens¬

jahr zurückgelegt haben, so fällt der Antheil der Wittwe

den Kindern zu.

§. 22. Eine von ihrem Manne geschiedene Ehefrau

erhält nach dessen Tode nur alsdann die Pension, wenn

das Gericht sie für den unschuldigen Theil erklärt hat.

In diesem Falle erhält die nachfolgende Ehefrau des

geschiedenen und später sich wieder verheirathenden

Mannes keinen Anspruch auf Wittwenpension. Ist aber

die geschiedene Ehefrau von dem Gerichte nicht für den

unschuldigen Theil erklärt, so erhält die nachfolgende

Ehefrau des Mannes den Anspruch auf die Wittwen¬

pension.

Sämmtliche eheliche Kinder des Mannes haben sowohl

untereinander, als auch gegenüber den Ehefrauen ihres

Vaters gleiche Rechte, ohne Unterschied, ob die Kinder

von der geschiedenen, oder ob sie von einer nachfolgenden

Ehefrau stammen.

Durch den Tod eines Kassenmitgliedes kann nie ein

weiterer Anspruch aller Hinterbliebenen an die Kasse,

als auf die Höhe einer Pension von 250 Mark entstehen.

Z. 23. Das Anrecht auf die Wittwenpension geht

verloren durch den Tod und durch Wiederverheirathung

der Wittwe bezw. geschiedenen Ehefrau, durch ihre
Auswanderung aus dem Gebiete des deutschen Reiches,

oder durch ein rechtskräftiges Urtheil, welches die Wittwe,

bezw. geschiedene Ehefrau der bürgerlichen Ehrenrechte

verlustig erklärt. Ausnahmsweise kann durch die Kura¬

toren unter Genehmigung der Königlichen Regierung

einer ausgewanderten Wittwe bezw. geschiedenen Ehefrau
die Pension belassen werden.

Desgleichen kann ausnahmsweise durch die Kuratoren

unter Genehmigung der Regierung einer der bürger¬

lichen Ehrenrechte verlustig erklärten Wittwe bezw. ge¬

schiedenen Ehefrau oder ihren im versorgungsberechtigten

Alter befindlichen Kindern der Fortbezug der verwirkten

Pension ganz oder theilweise zugestanden werden.

Wandert die Wittwe bezw. geschiedene Ehefrau dem¬

nächst wieder in das Gebiet des deutschen Reiches ein,

so tritt ihr Recht auf Bezug der Pension wieder in
Kraft.

Z. 24. Das Anrecht auf die Waisenpension geht

verloren durch den Tod, durch Vollendung des 17. Le¬

bensjahres und durch Auswanderung aus dem Gebiete

des deutschen Reiches.

Ausnahmsweise kann ausgewanderten Waisen durch

die Kuratoren unter Genehmigung der Königlichen Re¬

gierung die Pension belassen werden.
L. Verwaltungskosten.

Z. 25. Die Verwaltungskosten dürfen nur in baaren

Auslagen bestehen. Die Kassenkuratoren erhalten die

baaren Auslagen für die Reife zu den Versammlungen

aus der Kasse ersetzt und im Falle sie auswärts über¬

nachten müssen, kann ihnen auch eine entsprechende Ent¬

schädigung aus der Kasse gewährt werden.
V. Verwaltung der Kasse.

Z. 26. Die Verwaltung der Kasse ist der Königlichen

Regierung zu Düsseldorf überwiesen, welche die Kasse

in allen gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften

LNU2 kÄeuItktö sndstit,usnäi zu vertreten hat.

Die Aufsichtsbehörde über die Regierung in diesen

Kassenangelegenheiten ist der Minister der geistlichen,

Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten.

Die Königliche Regierung leitet die Einziehung und

Auszahlung der Gelder durch die Regierungs-Hanptkaffe
unter Vermittelung der sonstigen Königlichen oder Kom-

mnnalkassen des Bezirks.

Die Einziehung sämmtlicher statutenmäßigen Leistungen

zur Wittwen- und Waisenkasse kann durch administrative

Exekution geschehen.

Die Mitwirkung der Kassenmitglieder erfolgt in den

Kreisvorständen und durch die Kassenkuratoren.

Z. 27. In jedem landräthlichen Kreise fungirt ein

Kassenvorstand. Derselbe besteht aus:

dem Landrathe als Vorsitzenden,

Vertretern der Schulinspektion, welche die Regierung

ernennt,

zwei gewählten Mitgliedern der Kreisversammlung,
drei von den Kassenmitgliedern des Kreises aus ihrer



Mitte gewählten Lehrern.
Die Kreisvorstände haben die gesammte Verwaltung

der Kasse nach jeder Beziehungzu fördern und zu
unterstützen,namentlich auch außer den ihnen besonders
aufgetragenenGeschäften für Anlegung und Fortführung
genauer Verzeichnisse der Kassenmitglieder und der Pen-
sionsberechtigteninnerhalb des Kreises zu sorgen. Zu
diesem Zweck versammelt sich der Vorstand auf Ein¬
ladung des Kreislandraths mindestens zweimal im Jahre
und zwar nach den Semesterabschlüsseu,

Die näheren Bestimmungenüber die Geschäftsführung
der Kreisvorstände erfolgen von der Königlichen Re¬
gierung.

Die' Wahl der aus den Kassenmitgliederngewählten
Mitglieder des Kreisvorstandes geschieht auf 5 Jahre
wie folgt:

Der Landrath fertigt jedem im Kassenbezirke wohnen¬
den Kassenmitglieder die Einladung zu, zu einem be¬
stimmten Termine Wahlzettel einzureichen,welche den
Vorschlag von drei Kassenmitgliedernzu Mitgliedern
des Kreisvorstandes enthalten.

Die Eröffnung der Wahlzettelgeschieht durch den
Landrath iu einer Sitzung des Kreisvorstandes oder
unter Zuziehungeiniger Kassenmitglieder. Diejenigen
drei Mitglieder, welche die meisten Stimmen erhalten
haben, sind gewählt. Es genügt relative Stimmen¬
mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos.

Scheidet im Laufe der Wahlperiode ein Mitglied
aus, so tritt derjenige dafür ein, welcher bei der Wahl
die nächst meisten Stimmen erhalten hat.

Ueber die Ablehnung der Annahme einer Wahl zum
Vorstandsmitgliede hat der Kreisvorstand zu befinden.
Bei einer als unbegründet erkannten Ablehnung wird
eine Geldstrafe von 3—15 Mark zur Anstaltskasse ein¬
gezogen. Das Ergebniß der Wahl wird im Kreisblatte
bekannt gemacht.

Z. 28. Als Kuratoren der Kasse sungiren drei von
den Kassenmitgliedernaus ihrer Mitte gewählte Mit¬
glieder. Dieselben haben das Recht, von allen aus die
Kasseuverwaltung bezüglichen GeschäftenKenntniß zu
nehmen.

Die Wahl geschieht auf 5 Jahre wie folgt:
Die drei Mitglieder aus dem Lehrerstande in jedem

Kreisvorstandeübergeben dem Vorsitzenden schriftlich die
Namen von drei von ihnen als Kassenkuratoren vorge¬
schlagenen Kassenmitgliedern. Der Vorsitzende sendet
die Stimmzettel an die Königliche Regierung ein. Die¬
jenigen Kassenmitglieder,welche die meisten Stimmen
erhalten haben, sind gewählt. Relative Stimmenmehr¬
heit genügt. Bei Stimmengleichheit entscheidetdas
Loos.

Die Wahl erfolgt im Regierungsbezirkezu einem und
demselben, von der Königlichen Regierung zu bestim¬
menden Termine. Binnen 14 Tagen nach diesem Ter¬
mine müssen die Stimmzettel jedes Kreisvorstandes an
die Königliche Regierung gesandt werden. Wird diese
Frist nicht eingehalten, so fällt das Wahlrecht des
Kreisvorstandes für die vorliegendeWahl aus.

Das Ergebniß der Wahl wird im Amtsblatt bekannt
gemacht.

Scheidet im Laufe der Wahlperiode einer der Kassen¬
kuratoren aus, so tritt derjenige ein, welcher bei der
Wahl die nächst meisten Stimmen erhalten hat.

Die Gewählten dürfen die Wahl nur dann ablehnen,
wenn die fungirenden Kuratoren unter Genehmigung
der Königlichen Regierung die Gründe der Ablehnung
für genügend erachten. Bei einer als unbegründet er¬
kannten Ablehnung wird eine Geldstrafe von 3—15
Mark zur Anstaltskasse eingezogen.

ß. 29. Ueber die Kassenmitglieder und die im Pen-
sionsbezuge befindlichen Hinterbliebenen vormaliger Mit¬
glieder sind Verzeichnisse anzulegen, je eines bei jedem
Kreisvorstande über die Mitglieder des Kreises und
eines bei der Königlichen Regierung über die Mitglieder
des Kassenbezirks.

Die Nachrichten über Neuanstellungen,Bestätigungen,
Versetzungen,Amtsniederlegungen, Todesfälle erhalten
die Kreisvorständedurch die Königliche Regierung. Die
Führung dieser Verzeichnisse bei den Kreisvorständen
kann den Vorstandsmitgliedern und zwar einem jeden
von ihnen bis zur Dauer eines Zeitraumes von zwei
Jahren durch den Vorsitzenden übertragen werden.

ß. 30. Die Führung der Kassenbücher geschieht nach
Anordnung der Königlichen Regierung.

Die Anlegung der Kassenkapitalienerfolgt durch die
Königliche Regierung unter Anhörung der Kuratoren
nach Maßgabe des Z, 39 der Vormundschastsordnuna
vom 5. Juli 1875.

§. 31. In jedem Jahre wird durch die Königliche
Regierung ein Etat der Kasse für das nächstfolgende
Jahr aufgestellt, aus welchem auch der muthmaßliche
Bedarf an Zuschüssen aus Staatsmitteln zu ersehen ist.

Z. 32. Die Rechnungslegungerfolgt alljährlich durch
die Regieruugs-Hauptkasse.Die Rechnungen werden
durch die Königliche Regierung revidirt und daraus nebst
den Belägen und dem Revisionsprotokollden Kuratoren
vorgelegt. Sobald die Erinnerungen erledigt sind, er¬
theilt die Königliche Regierung die Entlastung.

Die mit dem Entlastungsvermerkversehene Rechnung
wird in ihren Hauptergebnissen durch das Amtsblatt
und die Kreisblätter des Kassenbezirks publicirt. Die
Kassenmitgliederkönnen die Ertheilung von Abschriften
der entlasteten Rechnung gegen Zahlung der Kopialien
beanspruchen.

VI. Schlußbemerkungen.
Insofern die Kasse nicht fähig sein sollte, ihre statuten¬

mäßigen Verpflichtungenaus eigenen Mitteln zu erfüllen,
sind die erforderlichen Zuschüsse aus Staatsfonds bei
dem Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-
Angelegenheiten zu beantragen.

§. 33. Zu Anträgen auf Abänderungdes Statuts
find außer den Kuratoren auch die Kreisvorstände
berechtigt. Ueber solche Anträge sind die Kuratoren und
sämmtliche Kreisvorstände zu hören.

Die Genehmigung von Abänderungen des Statuts
bleibt dem Minister der Unterrichts-Angelegenheitenvor-



behalten.
Düsseldorf,den 26. Dezember 1885.

Königliche Regierung, Abtheilung für Kirchenverwaltung
und Schulwesen: von Schütz.

D ie Kassenkuratoren:Körfer. Wirtz. G Kellermann.

Auf Grund der AllerhöchstenOrdre vom 19. April
d. I. welche wörtlich lautet:

„Auf den Bericht vom 16. April d. I, will Ich
Sie hiermit ermächtigen, das zurückfolgenderevidirte
Statut der Wittwen- und Waisenkassefür die
Elemcntarlehrer im Regierungsbezirk Düsseldorf vom
26. Dezember 1885 unter Aufhebung der Bestim¬
mung im H. 14 wegen Erhebung von Gehaltsver¬
besserungsgeldernbei der ersten Anstellung eines
Lehrers mit einem die Normalbesoldung übersteigen¬
den Einkommen zu bestätigen.

Berlin, den 19. April 1886.
gez.: Wilhelm,

ggez.: von Goßler.
An den Minister der geistlichen :c. Angelegenheiten."

wird das vorstehende revidirte Statut der Wittwen- und
Waisenkassefür die Elementarlehrerim Regierungs¬
bezirk Düsseldorf vom 26. December 1885 unter Auf¬
hebung der Bestimmung im §. 14, nach welcher die
Erhebung von Gehaltsverbefserungsgeldernbei der ersten
Anstellung eines Lehrers mit einem die Normalbesoldung
übersteigenden Einkommen erfolgen sollte, hiermit be¬
stätigt.

Berlin, den 20. Mai 1886. k. III. 1356.
(I,. 8.) Der Minister der geistlichen,Unterrichts- und

Medizinalangelegenheiten. I. A.: Bark Hausen.

Verordnungen n Bekanntmachungen
der Provinzial-Behörden.

330. 528. Unter Bezugnahme auf meine Bekannt¬
machung vom 8. Februar er. wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntniß gebracht, daß die Fahrt durch das
sogenannte zweite Fahrwasserneben dem Bingerloch
mit dem heutigen Tage wieder frei gegeben ist.

Coblenz, den 3. Juli 1886.
Der Ober-Präsident der Rheinprovinz: v. Bardeleben.
531 509 Erektions-Urkunde

Aus Grund der mit den Interessenten gepflogenen
Verhandlungen und mit Genehmigungdes Herrn
Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-
Angelegenheiten, sowie des Evangelischen Ober-Kirchen¬
rathes wird hiermit Folgendes festgesetzt:

1. Die evangelischen Bewohner der den evangelischen
SchulbezirkVohwinkel bildenden Ortschaften Roßkamp,
Klüse, Bies, Halbenberg,Bracken, Rottscheidt,Voh¬
winkel, Bruch, Hasnacke», Tesche, Sonnenthal,Krnt-
scheidt, Stakenberg,Brucherhäuschen, Vohwinklerhöhe,
Kuhle und Kirschsiepen in der Gemeinde Sonnborn,
Kreis Mettmann, sowie des zu der Bürgermeisterei
Schöller gehörigen Ortes Siegersbusch in demselben
Kreise werden aus dem Verbände der evangelisch-
reformirten Pfarrgemeinde Sonnborn ausgepfarrt und

bilden fortan eine selbständige evangelische Kirchen- und
Pfarrgemeindemit dem Namen Gemeinde Vohwinkel
und dem Pfarrsitz in Vohwinkel.

2. Die auf dem bisherigen Parochialverbande be¬
ruhenden Rechte und Verbindlichkeitenwerden beider¬
seitig ohne Entschädigung aufgehoben mit dem Vor¬
behalt, daß der von der gesammten Pfarrgemeinde
Sonnborn beschaffte kirchliche Begräbnißplatzdaselbst
bis auf Weiteres auch für die Kirchengemeinde Voh¬
winkel als solcher dient. Sobald aber die Letztere einen
eigenen Friedhof in Vohwinkel beschafft haben wird,
wird die bis dahin bestehende Kirchhofsgemeinschaft in
der Weise aufgelöst werden, daß die Pfarrgemeinde
Sonnborn bei der Eröffnung des Kirchhofs der Ge>
meinde Vohwinkelan diese eine Abfindungssumme von
500 (fünfhundert) Mark zu zahlen hat, wogegen der
kirchliche Begräbnißplatz in Sonnborn der dortigen
evangelisch-resormirten Gemeindezur ferneren ausschließ¬
lichen Benutzung überlassen wird, vorbehaltlich der
wohlerworbenenRechte der Besitzer von Erbbegräbniß-
stätten aus dem VohwinkelerBezirk.

3. Bis zur definitiven Errichtung einer eignen
Pfarrstelle wird die Gemeinde durch einen Pfarr¬
verweser bedient.

4. Das gegenwärtige Dekret tritt mit dem Tage
seiner Veröffentlichung im KirchlichenAmtsblatt des
unterzeichneten Konsistoriums in Kraft.

Coblenz, den 22. Mai 1886. J.-Nr. 4240 0.
Könizl. Konsistorium der Rheinprovinz:Snethlage.

Düsseldorf,den 31. Mai 1886. II. ö. 1472.
Königl. Regierung. Abtheilung für Kirchenverwaltung

und Schulwesen: von Schütz.
532. 514. Auf Grund Erlasses des Herrn Finanz-
Ministers vom 14. d. M. III. 5966 wird hiermit zur
öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Bundesrathin
der Sitzung vom 21. April d. I. Z. 258 der Protokolle,
beschlossen hat, nachstehendeBestimmung als dritten
Absatz in die Ziffer 16 der Ausführungsvorschriften
zum Reichsstempelgesetz aufzunehmen:„Bei Geschäften
über Werthpapiere,welche zum Liquidationskurseab¬
geschlossen sind, beträgt die Frist zur Ausstellung der
Schlußnote, auch abgesehen von den Fällen des ersten
Absatzes, für den zur Entrichtung der Abgabe zunächst
Verpflichteten zehn Tage und für den zur Entrichtung
der Abgabe in zweiter Reihe Verpflichteten drei Wochen.
Die Frist beginnt mit dem Tage nach dem Geschäfts¬
abschluß."

Köln, den 27. Mai 1886. Nr. 9192.
Der Provinzial-Steuer-Direktor. I. V.: Rang.

533. 525. Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß
gebracht, daß vom 1. Juli d. I. ab das Unter-Steuer¬
amt zu Odeukirchenaufgehoben und dessen Hebebezirk
demjenigendes Unter-Steueramtszu Rheydt zugewiesen
wird.

Köln, den 3. Juni 1886. Nr. 10 096.
Der Provinzial-Steuer-Direktor: Freusberg.

534. 507. Der dem Gerhard Bäcker zu Villau durchuns am 18. November v. I. ertheilte Wandergewerbe-



schein Nr. 1858 zum Handel mit Ofenschwärze, Wichse,
Feuerzeug zc. ist angeblichin der Wirthschaft der Wwe.
Klein zu Castrop am 9. Februar d. I. gestohlen worden
und sind die Bemühungenzur Wiedererlangungdesselben
erfolglos geblieben.

Es wird dieser Schein daher für ungültig erklärt.
Düsseldorf,den 23. Mai 1886. III. III. 7654.
Königliche Regierung: Freiherr von Berlepsch.

63». 517. Der Handelsmann Joh. Heinr. Opdenplatz
aus Rheydt hat den ihm von uns am 27. November
v. I. ertheilten WandergewerbescheinNr. 3578 zum
Handel mit Schweinen, Pferden zc. angeblich im Monat
März d. I. verloren und trotz seiner Bemühungen
nicht wieder erlangt.

Es wird dieser Schein daher für ungültig erklärt.
Düsseldorf, den 23. Mai 1886. III. III. 7647.

Königliche Regierung: Freiherr von Berlepsch.
536. 518. Der Heinrich Ludwig Lütters aus Viersen
hat den ihm von uns am 25. Februar d. I. ertheilten
WandergewerbescheinNr. 7182 für das Kalenderjahr
1886, welcher ihn zum Handel mit Näh- nnd Strick¬
garn, sowie Sammeln von Lumpen zc. berechtigte, an¬
geblich am 2. April d. I. verloren und trotz feiner
Bemühungen nicht wieder erhalten.

Es wird dieser Schein daher für ungültig erklärt.
Düsseldorf, den 13. Mai 1886. III. III. 7082.
Königliche Regierung: Freiherr von Berlepsch.

537. 526. Unter Hinweis auf H. 5 des Gesetzes über
die Enteignung von Grundeigenthnm vom 11. Juni
1874 bringen wir hierdurch zur öffentlichen Kenntniß,
daß, nachdem der Herr Ministerder öffentlichen Arbeiten
durch Erlaß vom 6. Mai d. I. die Königliche Eisenbahn-
Direktion zu Elberseld mit den speziellen Vorarbeiten
für die NebenbahnlinienElberfeld-Cronenberg.Wülfrath-
Velbert und Krebsoege - Radevormwald beauftragt hat,
mit diesen alsbald begonnen werden soll.

Die betreffenden Grundbesitzer werden hiermit ver¬
pflichtet, die h-erzu erforderlichenVermessungsarbeiten
ans ihrem Grund und Boden zu gestatten.

Gleichzeitig empfehlen wir die Seitens des Ver¬
messungspersonalszur Absteckung der Bahnanlagen auf
den Grundstücken anzubringenden Pfähle, Signale
u. f. w. dem Schutze des Publikums, indem wir diefer-
halb auf die Strafbestimmungendes H. 30 des Feld-
und Forstpolizeigesetzesvom 1. April 1880 (G.-S.
S. 236) aufmerksam machen.

Düsseldorf,den5.Jnni1886. I.III.L.3470. III.1.1173.
Königliche Regierung: Freiherr von Berlepsch.

533. 510. Nachdem der Herr Minister der öffent¬
lichen Arbeiten die Herstellung einer Verbindungsbahn
der Rheinischen und der Bergisch-Märkischen-Bahnbei
Viersen behufs Aufhebung des Rheinischen Bahnhofs
Viersen genehmigt hat, ordnen wir auf Grund des Z. 5
des Gesetzes über die Enteignung von Grnndeigenthum
vom 11. Juni 1874 hierdurch an, daß alle Handlungen,
welche zur Ausführung des vorbezeichneten Projektes
auf fremden Grund und Boden erforderlich sein werden,
Seitens der Besitzer dieser Grundstücke unter Vorbehalt

des nöthigen Falls im Rechtswege festzustellenden Scha¬

dens und nach Maßgabe der oben bezeichneten gesetz¬

lichen Vorschrift zu gestatten sind, was zur Nachachtung

der Betheiligten hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge¬
bracht wird.Düsfeldorf, den 1. Juni 1886. I. III. L. 3354.
Königliche Regierung, Abth. des Innern: v. Roon.
53i). 511. Die Herren Minister für Handel und Ge¬
werbe und des Innern haben durch Erlaß vom 6.
März d. I. auf unseren Antrag unter Abänderung der
Ausführungs-Anweisung vom 26. November 1883
(A.-B. S. 409) uns ermächtigt, die Aufsicht über die
Orts-, Betriebs- und Baukrankenkassenüberall den
Bürgermeistern zu übertragen. Wir bestimmen deshalb,
daß vom 1. Juli d. I. ab in unserem ganzen Bezirke
die Bürgermeister die Aufsicht über alle in ihren
Amtsbezirkendomizilirten Orts-, Betriebs- (Fabrik-) und
Bau-Krankenkassen führen. Die entgegenstehenden Be¬
stimmungen in den Statuten der genannten Kranken¬
kassen sind hiernach zu berichtigen.

Düsseldorf,den 2. Juni 1886. I. III. L. 3405.
Königliche Regierung, Abtheil. des Innern: v. Roon.

522. Aufforderung
zur Bewerbung um ein Stipendium derJacob Saling'fchen

Stiftung.Aus der unter dem Namen „Jacob Saling'fche
Stiftung" für Studirende der Königlichen Gewerbe-
Akademie, jetzt Fach-AbtheilungIII und IV der König¬
lichen technischen Hochschulein Berlin begründeten
Skipendien-Stiftung ist vom 1. Oktober d. I. ab ein
Stipendium in Höhe von 600 Mark zu vergeben.

Nach dem durch das Amtsblatt der KöniglichenRe¬
gierung zu Potsdam vom 9. December 1864 veröffent¬
lichten Statute sind die Stipendien dieser Stiftung von
dem früheren Ministerium für Handel, Gewerbe und
öffentliche Arbeiten und nachdem das technischeUnter¬
richtswesenvom 1. April 1879 ab auf das Ressort des
Ministeriums der geistlichenzc. Angelegenheiten über¬
gegangen ist, von dem Minister der geistlichen, Unter¬
richts- und Medizinal-Angelegenheitenan bedürftige,
fähige und fleißige, dem Preußischen Staatsverbande
angehörige Studirende der genannten Anstalt auf die
Dauer von drei Jahren unter denselben Bedingungen
zu verleihen, unter welchen die Staats-Stipendien an
Studierende dieser Anstalt bewilligt werden.

Es können daher nur solche Bewerber zugelassen

werden, welchen, wenn sie die Abgangsprüfnng auf

einer Gewerbeschule abgelegt haben, das Prädikat „mit

Auszeichnung bestanden" zu Theil geworden ist, oder,

wenn sie von einer Realschule oder einem Gymnasium

mit dem Zeugniß der Reife versehen sind, zugleich nach¬

zuweisen vermögen, daß sie sich durch vorzügliche

Leistungen und hervorragende Fähigkeiten ausgezeichnet
haben.

Bewerber um das vom 1. Oktober d. I. ab zu ver¬

gebende Stipendium werden aufgefordert, ihre desfall-

sigen Gesuche an diejenige Königliche Regierung resp.

Landrostei zu richten, deren Verwaltungsbezirke sie
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ihrem Domicil nach angehören.Dem Gesuche sind beizufügen:
1. der Geburtsschein;
2. ein Gesundheitsattest, in welchem ausgedrücktsein

muß, daß der Bewerber die körperliche Tüchtigkeit für
die praktische Ausübung des von ihm erwählten Ge¬
werbes und für die Anstrengungen des Unterrichts in
der Anstalt besitze;

3. ein Zeugniß der Reife von einer zu Entlassungs-
prüsungen berechtigten Gewerbe-oderRealschule oder von
einem Gymnasium;

4. die über die etwaige praktische Ausbildung des
Bewerbers sprechenden Zeugnisse;

5. ein Führnngs-Attest;
6. ein Zeugniß der Ortsbehörde resp, des Vormund-

^chastsgerichts über die Bedürftigkeit mit spezieller An¬
gabe der Vermögensverhältnissedes Bewerbers;

7. die über die militärischen Verhältnisse des Be¬
werbers sprechenden Papiere, aus welchen hervorgehen
muß, daß die Ableistung seiner Militärpflicht keine
541. 519.

Unterbrechungdes Unterrichts herbeiführen werde;
8. falls der Bewerber bereits Studirender der Ge¬

werbe-Akademie bezw. der III. und IV. Fach-Abtheilung
der hiesigen Königlichen technischen Hochschnle ist, ein
von dem Rektor der Anstalt auszustellendesAttest über
Fleiß, Fortschritte und Fähigkeitendes Bewerbers.

Berlin, den 24. Mai 1836.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts-und Medizinal-

Angelegenheiten. I. A.: Greifs.

Vorstehende Aufforderung bringen wir hierdurch
mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß
qualifizirte, im diesseitigen Verwaltungsbezirke do-
mizilirende Bewerber ihre dessallsigenschriftlichen Ge¬
suche unter Beifügung der erforderlichen Atteste bis
spätestens den l August d I uns einzureichen
haben.

Düsseldorf,den 1. Juni 1886. II. L. 1490.
Königliche Regierung, Abtheilung für Kirchenverwaltung

und Schulwesen: v. Schütz.
Uebersicht ansteckender Krankheiten.

RegierungsbezirkDüsseldorf. Jahr 1886. 22. Jahreswoche vom 22. Mai bis 29. Mai.

? r e i s.
Cholera. Pocken.

iTodes-^! I, ^Todes- ^ ITodes-!!
Zug- j M-, , oUil- j sMe, Mg- ^ söge, -LUg,

Darm- !! Fleck- » Rückfall-
T y p h u s. Masern.

Todes-II I !Todes-!! s),,. Todes-
Ms, ^ug. -jug. Me,

Scharlach,

Zug- Todes¬
fälle.

Diph¬
therie^

>Kindbett¬
fieber.

Zug-
Todes¬
fälle. Zug-

Todes¬
fälle.

Barmen .

Cleve . .

Crefeld (Land

do. (Stadi

Düsseldorf

(Land) .

Düsseldorf(Stadt) .
Duisburg .
Elberfeld .
Essen (Land)
do. (Stadt)

Geldern
Gladbach .
Grevenbroich
Kempen
Lennep . .
Mettmann.
Moers . .
Mülheim .
Neuß . .
Rees . .
Solingen .

Summe

10

— ! — 18 ! 10

66

2
10
13
47
14

1

45
1
1

14

2
14

2
1
2

5
7
5

13
8
4
3

— Ü206 > 11 34 j 7 ü 80 > 12
VorstehendeUebersicht wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Düsseldorf,den 3. Juni 1886. Königliche Regierung, Abtheilung des Innern, v. Roon.

342. 515. Nach Mittheilungder Königlich Italieni¬
schen Botschaft zu Berlin sind dem Grafen Guido
Brandolini zu Solighetlo kürzlich 12 italienische Renten¬
titel zu je 1000 Lire, welche folgende Nrn. tragen:
022,254, 022,255, 022,256, 022,257, 022,258,

022,259, 022,260, 022,261, 022,262, 022,263 022,264,
0,22,265 entwendet worden.

Die Polizeibehörden werden beauftragt nach den ge¬
dachten Werthpapieren zu recherchiren und über ein
etwaiges Ergebniß der Nachforschungen unverzüglich



L14

Bericht zu erstatten.

Düsseldorf, den 2. Juni 1386. I. II. 3022.

Königliche Regierung, Abth. des Innern: von Roon.

343. 524. Die Königlichen Steuerkassen unseres Be¬

zirks weisen wir hierdurch an, die Erträge der am 19.

v. M. abgehaltenen Kirchenkollekte für die deutsche

evangelische Diaspora des Auslandes

behufs Ablieferung an unsere Hauptkasse in Empfang
zu nehmen.

Düsseldorf, den 5. Juni 1886. II. v. 1543.

Königliche Regierung, Abtheilung für direkte Steuern.

Domänen und Forsten: Michaelis.Bekanntmachungen auf Grund des
Reichs-Gefetzesvom S1. Oktober 1S78.
344. 513. Die Hierselbst im Selbstverläge des Ver¬

fassers erschienene und bei Martin Luther gedruckte

Schrift: „Das sterbende Handwerk oder das

Lied vom armen Mann. Parodie zu Schiller's Glocke.

Sensationsgedicht von Friedrich Fried el", wird

hierdurch auf Grund der ZZ. 11 und 12 des Gesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬
demokratie vom 21. Oktober 1878 verboten.

Erfurt, den 1. Juni 1886.

Der Regierungspräsident: von Brauchits ch.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
anderer Behörden:c.

345 508. Durch Urtheil der II. Civilkammer des

Königlichen Landgerichtes zu Trier vom 30. April 1886
ist der Gerichtsvollziehergehülfe Johann Adam Frank
aus Bernkastel für abwesend erklärt worden.

Köln, den 28. Mai 1886.

Der Oberstaatsanwalt: Hamm.

34k. 521. Zu Heisingen im Regierungsbezirk Düssel¬

dorf wird am 10. Juni eine mit der Postagentur

vereinigte Telegraphen-Betriebsstelle mit beschränktem
Tagesdienste eröffnet werden.

Düsseldorf, den 4. Juni 1886.

Der Kaiserliche Ober-Postdirektor: Kühne.

347. 530. Auf Antrag des Königlichen Eifenbahn-Betriebs-Amtes (rechtsrheinisch) zu Essen vom 10. Mai d. I.

hat die Königliche Regierung Hierselbst die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für

folgende, durch Regierungsbeschluß vom 23. December 1885 I. III. ö. 8983 als zur Hebung der Geleise,

Anlegung von Wezen und Herstellung normalmäßiger Böschungen der Bahnstrecke Deutz-Hamm erforderlich erklärte,
innerhalb der Gemeinde Rotlhausen belegene Grundflächen angeordnet.

K
Größe der

zu enteignenden
Grundflächen.

Aus der -

Kataster-Parzelle. Bezeichnung der Eigenthümer. Wohnort.
« Ar. LMtr. Flur. Nr.

1
—

37 V 1241/23 >
2

3 2

97

29
1243/20

1018/53 /Wilhelm Bauer, genannt Schwartmann Rotthausen.

4 2 17 ,» 1020/58
i

5
6 1

13

17
1037/15

1038/15 ^ Joses Ausenanger
do.

7
—

04 „ 689/26
698/49

552/49

Zeche Dahlbusch d».

8

9

58

73
"

^ Eheleute Johann Stephan Herding
do.

10 1 46 ,, 1002/49 Johann Lickfeld Caternberg.
11

—
74 „ 1004/52

12 — 74 1006/52

13
—

74 ,, 1008/52
14 — 74 „ 1010/52 Diedrich Große-Oven, genannt Tiemann Rotthausen.
15

—
73 „

1012/50 51
16

—
73 1014/50 51

17
—

73 „ 1016/50 51

Nachdem die Königliche Regierung mich zum Kommissarius zur Leitung des im Eingange bezeichneten Ver¬

fahrens ernannt hat, habe ich Termin zur Verhandlung mit den Betheiligten unter Vorlegung des definitiv fest¬

gestellten Planes, sowie eventuell zur Abschätzung auf Samstag, den l9 Juni d. I-, Vormittags
10'j» Uhr, auf dem Bahnhos Gelsenkirchen anberaumt.

Alle Betheiligten, soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind, werden hiermit aufgefordert, ihre

Rechte im Termine wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß bei ihrem Ausbleiben ohne ihr Zuthun die Ent¬

schädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt werden wird.
Düsseldorf, den 10. Juni 1886.

Der Abschätznngs-Kommissar: Steilberg, Regierungs-Rath.

34tt. 529. Auf Antrag des Bürgermeister-Amtes zu Essen a. d. Ruhr hat die Königliche Regierung Hier¬

selbst die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für folgende, zur Durchführung der
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Baufluchtlinien der verlängerten Gustavstraße erforderliche, innerhalb der Gemeinde Essen a. d. Ruhr belegene

Grundflächen angeordnet.
Größe der zu
enteignenden

Grundflächen-
Ar. HZM.

Aus der

Kataster-Parzelle.

Flur. Nr.

Bezeichnung der Eigenthümer.
Wohnort.

1 1 1 25 0 43
2 I — 95 „ 56 Essen a. d. Ruhr.

>Widdert bei Solingen.

Civil-Jngenieur Wilhelm Fischer
Eheleute Hermann Klingholz

Nachdem die Königliche Regierung mich zum Kommissarius zur Leitung des im Eingange bezeichneten Ver¬
fahrens ernannt hat, habe ich Termin zur Verhandlung mit den Betheiligten unter Vorlegung des definitiv fest¬
gestellten Planes, sowie eventuell zur Abschätzung auf Montag, den Lt. JNtti, d. I., Nachmittags
4V» Uhr, auf dem Rathhause zu Essen a. d. Ruhr anberaumt.

Alle Betheiligten, soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind, werden hiermit aufgefordert, ihre
Rechte im Termine wahrzunehmen,unter der Verwarnung, daß bei ihrem Ausbleiben ohne ihr Zuthun die Ent¬
schädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt werden wird.

Düsseldorf,den 10. Juni 1836.
Der Abschätzungs-Kommissar: Steilberg, Regierungsrath.

Personal-Chronik.
349. 531. Kommunal-Verwaltung.

Die Wiederwahl des bisherigen zweiten Beigeordneten
der Stadt Xanten, des Auktionators Aloys Lamers, in
gleicher Eigenschaft ist diesseits bestätigt.

Ernannt sind: der Ackerer Jakob Derks zum ersten
und der Ackerer Gerhard Euwens zum zweiten Bei¬
geordneten der Bürgermeisterei Niel, der Königliche
Thiergartenverwalter Andreas Wolde zum ersten und
der OekonomHeinrich van Straaten zum zweiten Bei¬
geordneten der Bürgermeisterei Keeken, der Ritterguts¬
besitzer Theodor Baumann zum zweiten Beigeordneten
der Bürgermeisterei Grieth.

L. Medizinal ^ Verwaltung.
Dem Apotheker Or. Max Westphal z, Z. zu Heide

in Holstein ist die Konzession zur Uebernahmeder von
dem Hof-Apotheker Wilhelm Westphal zn Düsfeldorf
gekaufte» Adler-Apothekedaselbst ertheilt worden.

Dem Ferdinand Heider zu Essen ist zur Ausübung
der kleinen chirurgischen Hülfsleistungen und zum Aus¬
ziehen der Zähue das Befähiguugszeugniß als geprüfter
Heildiener ertheilt worden.

<ü. Schul-Verw altung.
Der Hauptlehrer Heinrich Baumeister zu Holten ist

zum Stellvertreter des Standesbeamten des die Ge-

memde Hollen, Stadt- und Feldmark und Ämt Holten
umfassenden Standesamtsbezirks Holten bestellt worden.

Dem Schulamtskandidaten David Dublon ist die
Erlaubniß zur Fortführung und Leitung der jüdischen
Privat-Elementarschule zu Viersen ertheilt worden.
530. 512. Personal-Chronik
des Oberlandesgerichts Köln sür den Monat Mai 1886.

1. Der Oberlandesgerichtsrath Rospatt ist in Folge
seiner' Ernennung zum Reichsgerichtsrath aus dem
Preußischen Justizdienste geschieden.

2. Der Landgerichtsrath Klein in Köln ist zum Ober¬
landesgerichtsrath ernannt worden.

Köln, den 31. Mai 1886.
KöniglichesOberlandesgericht.

551. 520. Personal-Veränderungen
im Bezirk des Landgerichts Düsseldorf.

1. Ernannt sind: a,) die Rechtskandidaten Gayer von
hier und Peltzer von Crefeld zu Referendaren; d) der
Aktnar Schulz von Köln zum diätarischen Gerichts-
schreibergehülfen bei dem Amtsgericht zu Neuß.

2. Der diätarische GerichtsschreibergehülseKiel zu
Neuß ist unter Ernennung zum etatsmäßigen Gerichts¬
schreibergehülfen an das Amtsgericht zn Köln versetzt.

Düsseldorf, den 2. Juni 1886.
Der Präsident des Königlichen Landgerichts.

Meldung.

17./6.

55L 532. Zusammenstellung
Nr. der der in den öffentlichen Anzeigern Nr. 87, 88, 89, 90 und 91 zur Besetzung
Bekanntm. angezeigten, gegenwärtig vakanten Dienststellen.
3823 Lehrerstelle an der katholischenVolsschnle zu Ueberruhr. Einkommen 1200 Mark neben freier

Wohnung.
3824 Lehrerstelle an der katholischenVolksschulezu Breyell. Einkommen 1050 Mark und 75 Mark

Miethsentschädiguug.
3911 Lehrer- und Lehrerinstelle an der evangelischenVolksschule zu Holsterhausen. Einkommendes

Lehrers 1050 Mark, steigend bis 1200 Mark neben freier Wohnung bezw. Miethsentschädigung
von 150 resp. 300 Mark. Einkommender Lehrerin800 Mark, steigend bis 900 Mark, neben
freier Wohnung oder Miethsentschädigungvon 150 Mark.

3958 Lehrerinstelle an der evangelischen Volksschule zu Bergheim bei Moers. Einkommen900 Mark,
steigend bis 1000 Mark, ferner 100 Mark Miethsentschädigungund 30 Mark Brandvergütung.

29./6.

20./S.

bald.
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